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Neue Sicherheitsvorschriftenvorschriften für Kindersitze
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Seit dem 08. April 2008 gelten für die  Verwendung von Kindersitzen neue Regelungen.

Es sind jetzt nur noch Kinderrückhalte-systeme nach den Prüfnormen ECE 44/03 oder ECE 44/04 zulässig.
Kindersitze und Rückhaltesysteme ohne entsprechendes Prüfzeichen sind nicht sicher und gehören deshalb nicht ins Auto.
Ob der eigene Kindersitz entsprechend geprüft und damit auch sicher ist, lässt sich leicht feststellen. Am Kindersitz  ist ein Aufnäher angebracht, auf dem die 8-stellige ECE-Nummer aufgedruckt ist. 

Beginnt diese Nummer mit 03 oder 04, entspricht der Sitz den Vorschriften und  Ihr Kind kann sicher transportiert werden. 
Wer einen  gebrauchten Kindersitz kaufen möchte, sollte sich daher diesen zuvor genau anschauen und prüfen, ob der Sitz entsprechend gekennzeichnet ist. 
Veraltete Kindersitze, deren Prüfnummer mit 01 oder 02 beginnt, sind mehr als zehn Jahre alt und entsprechen nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. Sie sind ab jetzt verboten. 
Unabhängig von der Art der Prüfnummer rät die Polizei, generell von allen beschädigten und ramponierten Kindersitzen die Finger zu lassen.

Nur ein ordnungsgemäßes und der Norm entsprechendes Rückhaltesystem bietet Gewähr dafür, dass Ihr Kind einen Unfall möglichst unbeschadet übersteht.

Prüfen Sie deshalb Ihren Kindersitz, befestigen Sie ihn ordnungsgemäß in Ihrem Fahrzeug und schnallen Sie Ihr Kind immer und gerade auch bei kurzen Fahrten richtig an.

Bei der Untersuchung von Verkehrsunfällen wurde festgestellt, dass die Hälfte aller im Straßenverkehr tödlich verunglückten Kinder nicht oder nicht richtig im Fahrzeug gesichert war. Immer wieder fällt bei Kontrollen auf, dass die vorhandenen Sicherungseinrichtungen gar nicht oder fehlerhaft angelegt werden. 
Deshalb wird die Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen weiterhin auf die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder und natürlich auch auf die Einhaltung der neuen Prüfnormen achten. Wer sein Kind ohne oder in einem veralteten Sitz im Fahrzeug mitnimmt, gefährdet im Falle eines Unfalles nicht nur dessen Leben und Gesundheit. Er riskiert auch ein Bußgeld in Höhe von mindestens 30,-€.

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Polizei Reutlingen unter www.polizei-reutlingen.de oder www.gib-acht-im-verkehr.de abrufbar. Für ergänzende Fragen stehen Ihnen die Beamten der Prävention der Polizei Reutlingen unter Telefon 07121/942-1700 bis -1702 zur Verfügung. 
